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Befreiung von der Vorlage von Bescheinigungen über die Ordnungsmässigkeit bei 

Gesellschaftsverträgen 

 
 

Das Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI) [Abteilung für die 

Eintragung von Unternehmen und Integration) veröffentlichte am 11. September 2014 zwei 

Rechtsnormen (Instrucões Normativas – Ins DREI 25 e 26), durch die eine Vorlage von 

Bescheinigungen über die Ordnungsmässigkeit steuerlicher, arbeitsrechtlicher sowie 

Verpflichtungen die Sozialversicherung betreffend aufgehoben wurde, die bisher von den 

Handelsregisterämtern brasilienweit bei der Archivierung einiger Gesellschaftsverträge 

gefordert worden war. Von jetzt ab werden keine Bescheinigungen mehr für die Hinterlegung 

von Verträgen gefordert, die Auflösung, Eingliederung, Zusammenschluss, totale oder 

partielle Spaltung, Übertragung der Kontrolle, Umwandlung von Gesellschaften oder eine 

Handlung hinsichtlich einer Verminderung des Kapitals beinhalten. Diese Urkunden sind 

ebenfalls in Brasilien nicht mehr bei der Aufhebung von Betriebsgenehmigungen für Filialen, 

Zweigniederlassungen, Vertretungen oder Einrichtungen ausländischer Gesellschaften 

erforderlich. 

 

Basierend darauf kann ein Unternehmer, der beabsichtigt, sein Unternehmen aufzulösen, 

dies unmittelbar nach Beendigung seiner Aktivitäten vornehmen und es erweist sich nicht 

mehr als notwendig, oftmals mehrere Jahre zu warten, bis er die notwendigen 

Negativbescheinigungen erhält, um seine geschäftlichen Tätigkeiten zu beenden. Sollten 

nach der Schliessung der Gesellschaft noch Schulden auftauchen, sind weiterhin die 

Gesellschafter oder Verwalter für diese Verpflichtungen verantwortlich, wenngleich die 

Notwendigkeit einer Vorlage von Bescheinigungen über die Ordnungsmässigkeit bei den 

Handelsregisterämtern nicht mehr erforderlich ist. 

 



 

  

Diese Rechtsnormen werden als Fortschritt bei dem Prozess der Vereinfachung und der 

Flexibilität hinsichtlich der Eintragung von Gesellschaften betrachtet, die zu einer 

Entbürokratisierung bei den Handelsregisterämtern beitragen. 

 

 

Rio de Janeiro, 22. September 2014. 

 

Carolina Eloy da C. Figueiredo 
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